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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Motion Jean Bertschi  2016-GC-45 

Standesinitiative – Milchkrise und Mengensteuerung 

I. Zusammenfassung der Motion 

Mit einer am 26. April 2016 eingereichten und begründeten Motion (Motion 2016-GC-45) ersucht 

Grossrat Bertschi den Staatsrat, „sein Standesinitiativrecht zu nutzen und sich bei den Bundesbe-

hörden dafür einzusetzen, dass die Steuerung der Milchproduktion und der Milchpreise für die 

Branchenorganisationen, Abnehmer und Verarbeiter allgemeinverbindlich geregelt werden kann 

mit dem Ziel, für jedes Milchjahr Transparenz in die Produktionsmengen und die Produktionspla-

nung zu bringen“. 

II. Antwort des Staatsrats 

In der Antwort des Staatsrats vom 14. Dezember 2015 auf die Anfrage von Grossrat Xavier Ganioz 

„Wie hilft der Kanton den Milchproduzenten?“ (QA 2015-CE-257) wurde eine detaillierte Analyse 

der Situation der Freiburger Milchproduzenten und der auf kantonaler Ebene ergriffenen Massnah-

men vorgenommen. Seither hat sich die Situation noch verschärft. Der Staatsrat ist sich der 

schwierigen Situation auf dem Milchmarkt und insbesondere für die Molkereimilchproduzenten 

bewusst. In diesem Zusammenhang ist er bereit, der Motion Bertschi Folge zu geben.  

Wie in der Motion gefordert, ist es nötig, dass die Kauf- und Verkaufverträge für Milch mehr 

verbindliche Bestimmungen enthalten und eine zuverlässige und dynamische Mengensteuerung 

ermöglichen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Situationen in den verschiedenen 

Milchverwertungsbranchen. Dies erfolgt über klare und unwiderrufliche Verpflichtungen betreffend 

die Preise, Mengen und ihre Verteilung auf die drei Segmente, und es muss den Produzenten frei 

stehen, ob sie Milch ins C-Segment (für den Export zum Weltmarktpreis bestimmt, also praktisch 

ohne Wertschöpfung) liefern wollen oder nicht. Der Staatsrat ist der Meinung, dass für die Mengen 

unwiderrufliche Verpflichtungen für mindestens 12 Monate und für die Preise für mindestens 

6 Monate eingegangen werden müssen, damit den Schwankungen des Marktes auf realistische 

Weise Rechnung getragen werden kann, und dass die Verträge transparente Klauseln enthalten 

müssen, falls sich eine Anpassung der Preise für die verbleibende Vertragsdauer als unabdingbar 

erweisen sollte.  

Solche Vorschriften entsprechen den rechtlichen Grundlagen für den Standardvertrag im Milchsek-

tor (Art. 37 LwG). Dieser Artikel überträgt die Hauptverantwortung für die Ausarbeitung eines 

Standardvertrags den Branchenorganisationen des Milchsektors. So besteht die Möglichkeit, 

unterschiedliche Verträge zum Beispiel für die Molkereimilch und die Käsereimilch auszuarbeiten. 

Der Bundesrat kann auf zwei Stufen intervenieren: Er kann den von der Branchenorganisation 

ausgearbeiteten Vertrag allgemeinverbindlich erklären (Art. 37 Abs. 3 LwG), und er kann 
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vorübergehend gleichartige Bestimmungen erlassen, wenn sich die Branchenorganisation nicht auf 

einen Standardvertrag einigen kann (Art. 37 Abs. 6 LwG). Konkret hat der Bundesrat somit das 

Recht zu handeln, auch wenn die BO Milch die Vorgehensweise, zu welcher sie sich verpflichtet 

hat, nicht zum Abschluss bringen sollte. Die Dringlichkeit der aktuellen Lage rechtfertigt sein 

Einschreiten. 

Damit die Verträge schliesslich nicht toter Buchstabe bleiben, muss ihre Einhaltung seitens der 

Käufer und der Verkäufer verstärkt überwacht werden. 

Die im Dekretsentwurf über die Einreichung einer Standesinitiative formulierten Vorschläge haben 

den doppelten Vorteil, dass die Hauptverantwortung für die Lösung der Krise bei den in der 

Branchenorganisation zusammengeschlossenen Marktakteuren bleibt und ein rasches Einschreiten 

durch den Bundesrat auf dem Verordnungsweg möglich ist. Eine Gesetzesänderung zu beantragen 

würde mehrere Jahre in Anspruch nehmen und hätte einen ungewissen Ausgang. 

Der Staatsrat hat beschlossen, der Motion in Anwendung von Artikel 64 des Grossratsgesetzes 

direkt Folge zu geben. Er beantragt Ihnen, die Motion erheblich zu erklären und vom Dekret und 

der Botschaft im Anhang Kenntnis zu nehmen. 

11. Oktober 2016 

 

 

 

Anhänge 

— 

Botschaft und Dekretsentwurf 2016-DIAF-51 


